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NIEDERSCHRIFT 
 

 

über die 
Sitzung des Gemeinderates Weitramsdorf 

 
am Montag, 29.03.2021 um 19:00 Uhr 

Kultur- und Sporthalle des TSV Weitramsdorf, Weinberg 1 
 
 

Anwesend: 

1. Bürgermeister 

Herr Andreas Carl  

2. Bürgermeister 

Herr Henning Kupfer  

3. Bürgermeister 

Herr Dominic Juck  

Mitglieder Gemeinderat 

Herr Gunther Beetz  

Herr Christian Brettschneider  

Frau Pia Dohles  

Frau Anita Dorn anwesend ab TOP 4 öS (19.55 Uhr) 

Herr Klaus Dorscht  

Herr Daniel Dressel  

Frau Melanie Eberlein  

Herr Martin Gahn  

Herr Christian Gunsenheimer  

Herr Werner Hanke  

Herr Thorsten Helmprobst  

Herr Max Kräußlich  

Herr Ulrich Kräußlich  

Herr Michael Rädlein  

Herr Harri Schleifenheimer  

Herr Ingo Treubert  

Herr Thomas Zapf  

Verwaltung 

Herr Heiko Geuß  

Schriftführer 

Herr Christian Reuß  

 
 

Nicht Anwesend: 

Mitglieder Gemeinderat 

Herr Uwe Knorr entschuldigt fehlend 

 
 

 
 

.................................. 
Vorsitzender 

 
 

.................................. 
Schriftführer 
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Öffentlicher Teil 

 
TOP 1.1  Eröffnung der Sitzung  

 
 
Der Vorsitzende eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des Gemeinderates. 
 
  
 
 
 
TOP 1.2  Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung  

 
 
Der Vorsitzende stellt die ordnungsgemäße Ladung zur Sitzung fest. 
 
  
 
 
 
TOP 1.3  Feststellung der Beschlussfähigkeit  

 
Der Vorsitzende stellt die Beschlussfähigkeit des Gremiums fest. 
 
  
 
 
 
TOP 1.4  Genehmigung des Protokolls der Sitzung vom 20.10.2020  

 
Beschluss: 
 
Der öffentliche Teil des Protokolls der Sitzung vom 20.10.2020 wird genehmigt.  
 
Ungeändert beschlossen Ja 19  Nein 0  Anwesend 19  Pers. beteiligt 0   
 
 
 
TOP 2  Vorstellung Machbarkeitsstudie Ortsmitte Weitramsdorf  

 
Der Vorsitzende informiert das Gremium darüber, dass das Architekturbüro „UmbauStadt“ die 
von der Gemeinde Weitramsdorf beauftragte Machbarkeitsstudie bezüglich der Ortsmitte von 
Weitramsdorf bereits seit längerer Zeit fertiggestellt hat. Da jedoch aufgrund der Pandemielage 
in den vergangenen Monaten keine Gemeinderatssitzungen abgehalten werden konnten, 
konnte die Präsentation der Studie im Gremium und anschließend in der Öffentlichkeit noch 
nicht stattfinden. Umso mehr freute sich der Vorsitzende darüber, dass Herr Wieler vom Büro 
„UmbauStadt“ heute über das Internet zugeschaltet ist und die Studie vorstellen wird. 
Bürgermeister Carl begrüßt Herrn Wieler und erteilt diesem das Wort. 
 
Herr Wieler freut sich ebenfalls darüber, dass er die Machbarkeitsstudie heute vorstellen kann. 
Er erläutert die Studie anhand der nachfolgend abgedruckten Präsentation: 
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Nach der Vorstellung der Präsentation bedankt sich der Vorsitzende bei Herrn Wieler für die 
geleistete Arbeit und das gute Ergebnis. Er freut sich darüber, dass es jetzt nochmal eine 
Bürgerbeteiligung geben wird. Erst wenn diese abgeschlossen ist, wird der Gemeinderat einen 
Beschluss bezüglich der weiteren Vorgehensweise in der Ortsmitte von Weitramsdorf fassen. 
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GR Gunsenheimer fragt nach, wie sich die genannten Investitionssummen, die für die 
Umsetzung der einzelnen Varianten aufgebracht werden müssen, auf Investitionen im privaten 
und im öffentlichen Bereich verteilen. Weiterhin möchte er gerne wissen, wie hoch die 
jeweiligen Eigenanteile der Gemeinde bei den entsprechenden Varianten sind. Herr Wieler 
antwortet, dass die Antworten der Studie zu entnehmen sind. Die Zahlen wurden dort detailliert 
aufgegliedert. 
 
GR Max Kräußlich fragt nach, ob eine gute ÖPNV Anbindung der Ortsmitte berücksichtigt 
wurde. Herr Wieler antwortet, dass die bereits vorhandene Bushaltestelle in allen Varianten 
weiterhin vorgesehen ist. Weiterhin ist eine E-Ladesäule vorgesehen. Es wurde angenommen, 
dass die bestehende Busanbindung gut ist. 
 
2. Bgm. Kupfer fragt nach, ob in der Ortsmitte auch ein Radweg errichtet werden könnte. Herr 
Wieler antwortet, dass die Verteilung des Verkehrs im vorhandenen Raum sehr wichtig ist. Die 
Straße wurde nahezu in den Platz hineingelegt, um eine Rücksichtnahme der Fahrzeugführer 
auf Fußgänger und Radfahrer zu erzwingen. Ein extra Radweg ist nicht vorgesehen. 
 
GR Ulrich Kräußlich stellt fest, dass es aus seiner Sicht positiv wäre, das „Wasser noch weiter 
in die Ortsmitte zu holen“. Er weist darauf hin, dass es in der Ortsmitte einen Durchlass unter 
der übergeordneten Straße gibt. Dieser ist aus seiner Sicht auch sanierungsbedürftig. Er fragt 
nach, ob man sich Gedanken darüber gemacht hat, wie man den Bach in der Ortsmitte wieder 
sichtbar machen könnte. Herr Wieler antwortet, dass der Platz zum Wasser hin geöffnet werden 
soll. Weiterhin ist in der Ortsmitte ein Brunnen geplant. Eine komplette Freilegung des durch die 
Ortsmitte fließenden Bachlaufes ist nicht vorgesehen, da der Bach sehr viel tiefer liegt als das 
restliche Gelände. GR Ulrich Kräußlich fragt nach, ob die Sanierungsbedürftigkeit des 
Durchlasses bedacht wurde. Herr Wieler stellt klar, dass die Studie keine Planung ist. Derartige 
Fragen sind erst im nächsten Schritt nach der Fertigstellung der Machbarkeitsstudie zu 
bearbeiten.  
 
Da es im Anschluss keine weiteren Fragen gibt, bedankt sich der Vorsitzende nochmals bei 
Herrn Wieler für die heutige Vorstellung und verabschiedet diesen. 
 
  
 
 
 
TOP 3  Erlass der Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 

Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter in der Gemeinde 
Weitramsdorf (Reinigungs- und Sicherungsverordnung)  

 
Aufgrund eines Verwaltungsgerichtsurteils wurde die Grundlage für die Reinigungs- und 
Sicherungsverordnung geändert. Ein Neuerlass ist zwingend notwendig, auch wenn sich 
inhaltlich nichts an der am 18.12.2017 beschlossenen Verordnung ändert. Nach wie vor liegt 
unserer Satzung die Mustersatzung des bayerischen Gemeindetages zu Grunde. Lediglich die 
Rechtsgrundlage der Verordnung ist anders zu zitieren. 
 
Der Verordnungsentwurf wurde mit der Einladung zur Sitzung mitversendet. 
 
Nach Beschlussfassung durch den Gemeinderat ist noch die Bekanntmachung im Amtsblatt für 
das Inkrafttreten erforderlich. 
 
 
Beschluss: 
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Aufgrund des Art. 51 Abs. 4 und 5 des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Oktober 1981 (BayRS 91-1-I), zuletzt geändert durch 
§ 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2020 (GVBl. S. 683), erlässt die Gemeinde Weitramsdorf 
die Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und die Sicherung 
der Gehbahnen im Winter in der Gemeinde Weitramsdorf (Reinigungs- und 
Sicherungsverordnung). Die Verordnung wird zum Bestandteil des Beschlusses erklärt.  
 
 
 
 
 
Ungeändert beschlossen Ja 19  Nein 0  Anwesend 19  Pers. beteiligt 0   
 
 
 
TOP 4  Erlass der Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der 

Gemeinde Weitramsdorf (Erschließungsbeitragssatzung - EBS)  

 
Die derzeit noch geltende Erschließungsbeitragssatzung der Gemeinde Weitramsdorf entspricht 
nicht mehr dem aktuellen Stand der Gesetzeslage und Rechtsprechung und sollte daher auf 
Anraten des Bayerischen Kommunalen Prüfungsverbandes neu erlassen werden. Die neue 
Satzung entspricht der Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetages, Stand März 2021, und 
berücksichtigt u.a. auch die am 01.03.2021 in Kraft getretene Änderung des 
Kommunalabgabengesetzes. 
 
Mit der Einladung wurde den Mitgliedern des Gemeinderates der entsprechende 
Satzungsentwurf mitgesandt. 
 
Beschluss: 
 
Aufgrund des Art. 23 Satz 1 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) in 
Verbindung mit Art. 5a Abs. 2 des Bayerischen Kommunalabgabengesetzes (KAG) und den §§ 
132, 133 Abs. 3 Satz 5 Baugesetzbuch (BauGB) erlässt die Gemeinde Weitramsdorf die 
Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Gemeinde Weitramsdorf 
(Erschließungsbeitragssatzung – EBS). Die Satzung wird zum Bestandteil des Beschlusses 
erklärt. 
 
Ungeändert beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20  Pers. beteiligt 0   
 
 
 
TOP 5  Genehmigung von überplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2020  

 
Der Vorsitzende informiert, dass während der Erarbeitung des Jahresabschlusses für das Jahr 
2020 einige überplanmäßige Ausgaben festgestellt wurden, die vom Gemeinderat zu 
genehmigen sind. Es handelt sich dabei um folgende Punkte: 
 

 0.4642.7008 (Betriebskostenförderung Kindergarten Weidach) 
 
Den Kindergärten wird gemäß dem Gesetz über Bildung und Kindererziehung ein 
Betriebskostenzuschuss gewährt. Dieser wird zum Teil aus Eigenmitteln der Gemeinde und 
zum Teil aus Staatszuschüssen finanziert. Die Höhe dieser Förderung wird anhand 
verschiedener, gesetzlich genau vorgegebener Parameter ermittelt. Die Gemeinde kann diese 
nicht beeinflussen. Der Haushaltsansatz für den Kindergarten in Weidach betrug 570.000,00 €. 
Er wurde im Rechnungsergebnis um 23.641,12 € überschritten. Diese Überschreitung ist vom 
Gemeinderat zu genehmigen.  
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 0.5819.6799 (Innere Verrechnungen Bauhof Grünflächen) 
 
Hier werden die Leistungen des Bauhofes, die er für die gesamten Grünflächen im 
Gemeindegebiet erbringt, intern verbucht. Der Haushaltsansatz in Höhe von 40.000,00 € wurde 
um 21.350,50 € überschritten. Im Jahr 2020 wurden hier mehr Leistungen erbracht als 
geschätzt. Weiterhin wurden die Fahrzeugkosten genauer ermittelt als in den Vorjahren, was 
ebenso zu höheren, zu verbuchenden Kosten geführt hat. 
 

 0.6300.6799 (Innere Verrechnungen Bauhof Gemeindestraßen) 
 
Hier werden die Leistungen des Bauhofes, die er für die gesamten Gemeindestraßen erbringt, 
intern verbucht. Der Haushaltsansatz in Höhe von 140.000,00 € wurde um 15.958,45 € 
überschritten. Die Gründe hierfür sind die gleichen wie bei HHSt.: 0.5819.6799. 
 

 0.7000.6800 (Abschreibung auf Anschaffungs- und Herstellkosten 
Abwasserbeseitigung) 

 
Hier werden die Abschreibungen für die gesamte Abwasserbeseitigungsanlage (Kanäle, 
Kläranlage, Pumpwerke, Gebäude …) verbucht. Der Haushaltsansatz in Höhe von 130.000,00 
€ wurde um 20.756,74 € überschritten. Es handelt sich auch hier um eine innere Verrechnung. 
 

 0.7000.6850 (kalkulatorische Verzinsung Anschaffungs- und Herstellkosten 
Abwasserbeseitigung) 

 
Hier werden die kalkulatorischen Zinsen für das Kapital, welches in der gesamten 
Abwasserbeseitigungsanlage gebunden ist, verbucht. Der Haushaltsansatz in Höhe von 
145.000,00 € wurde um 12.246,79 € überschritten.  
 

 0.7500.6799 (Innere Verrechnungen Bauhof Bestattungswesen) 
 
Hier werden die Leistungen verbucht, die der Bauhof für die gemeindliche 
Bestattungseinrichtung erbringt. Der Haushaltsansatz in Höhe von 12.000,00 € wurde um 
21.862,50 € überschritten. Es wurden hier verschiedene Projekte realisiert, die zum Zeitpunkt 
der Haushaltsplanung noch nicht so vorgesehen waren. Insbesondere hat der Bauhof in 
Weidach einen neuen Muldenstellplatz für den Friedhof errichtet. 
 
 
 
 

 0.8559.6369 (Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Gemeindewald) 
 
Hier werden alle Kosten verbucht, die mit Einschlagsmaßnahmen im Gemeindewald zu tun 
haben. Der Haushaltsansatz betrug hier 12.000,00 €. Er wurde um 82.755,53 € überschritten. 
Diese vielfache Überschreitung des Haushaltsansatzes hat sich durch die 
Borkenkäferbelastung der Wälder im Jahr 2020 ergeben. Die Gemeinde war gezwungen, sehr 
viel Schadholz einzuschlagen. Teilweise musste das Holz auf den Sammelplatz außerhalb des 
Waldes verbracht werden, um eine weitere Ausbreitung des Käfers zu verhindern. Auch hierfür 
sind hohe Transportkosten angefallen. Im Gegenzug zu dieser hohen Überschreitung wurden 
auch die entsprechenden Einnahmehaushaltsstellen überschritten, da das Holz vermarktet 
werden musste. Die Preise hierfür waren sehr schlecht. Größere Mengen Holz, das aus den 
betreffenden Hieben stammt, liegt nach wie vor in Neundorf auf dem Sammelplatz und wartet 
auf Vermarktung und Abfuhr. Hier sind also in 2021 noch weitere Einnahmen zu erwarten.  
 
Der Vorsitzende informiert, dass der Haupt- und Finanzausschuss einen 
Empfehlungsbeschluss an den Gemeinderat gefasst hat. Er empfiehlt dem Gremium, die 
überplanmäßigen Ausgaben aus dem Jahr 2020 zu genehmigen. 
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Aus dem Gremium wird von mehreren Personen nachgefragt, aus welchem Grund die 
kalkulatorischen Abschreibungen und die kalkulatorische Verzinsung im Abwasserbereich 
überzogen wurden. Herr Geuß antwortet, dass man die kalkulatorischen Kosten schlecht 
vorhersehen kann, da die Gemeinde derzeit nicht über ein vollständiges Anlagenverzeichnis 
verfügt. 
 
GR Gunsenheimer wünscht sich, dass in Zukunft Maßnahmen, die der Bauhof durchführt und 
die nicht vorhergesehen sind, im Gemeinderat behandelt werden. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf genehmigt die oben dargestellten 
überplanmäßigen Ausgaben aus dem Jahr 2020. 
 
 
 
 
Ungeändert beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20  Pers. beteiligt 0   
 
 
 
TOP 6  Kernwegenetz in der Gemeinde Weitramsdorf  

 
Der Vorsitzende stellt fest, dass dieses Thema bereits in vergangenen Sitzungen angesprochen 
wurde. Ziel des Förderprogramms ist es, dass wichtige landwirtschaftliche Wege, sogenannte 
Kernwege, baulich für die heutigen Anforderungen von landwirtschaftlichen Maschinen 
ertüchtigt werden. Der Fördersatz beträgt 75 % plus eines eventuell möglichen ILE-Bonus von 
10 % der förderfähigen Kosten. Für die Gemeinde Weitramsdorf kommen derzeit folgende, 
landwirtschaftliche Wege zum Ausbau im Rahmen des Förderprogramms infrage: 
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GR Ulrich Kräußlich weist darauf hin, dass der Weg von der Schlettacher Straße in Richtung 
Ruhewald bereits asphaltiert ist. Die beiden anderen, derzeit infrage kommenden Wege, sind 
nicht asphaltiert. Aus diesem Grund sollte man den beiden anderen Wegen den Vorzug geben.  
 
GR Gunsenheimer schlägt vor, dass man beispielsweise den Weg durch die Schmalzgrube in 
Ahorn an den Radweg mit anbindet. Der Vorsitzende antwortet, dass es sich hier um eine 
Förderung für die landwirtschaftlichen Wege zur Benutzung durch Landwirte handelt. Radwege 
werden hier nicht gefördert. Herr Geuß ergänzt, dass die Auswahl der infrage kommenden 
Wege vom Planungsbüro im Auftrag der Initiative Rodachtal ganz zu Beginn des Projektes 
getroffen wurde. Derzeit ist die Gemeinde hieran gebunden. Eventuell ergeben sich später 
Möglichkeiten, weitere Wege einzubeziehen. Derzeit ist das jedoch nicht der Fall. 
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Beschluss: 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Weitramsdorf beschließt, dass die drei oben aufgezeigten 
Wege im Rahmen des Förderprogramms „Kernwegenetz“ untersucht werden sollen. Der 
Vorsitzende wird beauftragt, alle weiteren Schritte hierzu in die Wege zu leiten. 
 
Ungeändert beschlossen Ja 20  Nein 0  Anwesend 20  Pers. beteiligt 0   
 
 
 
TOP 7  Änderung des Förderprogrammes für Investitionen im Innenbereich  

 
Die Gemeinde Weitramsdorf hat seit 01.05.2015 ein Förderprogramm für Investitionen im 
Innenbereich. Die Förderung gewährt zur Sanierung und Modernisierung sowie zum Umbau 
und Neubau Zuwendungen, um erhaltenswerte leerstehende Gebäude sowie Brachen in allen 
Gemeindeteilen zu revitalisieren oder typische einzelne Baulücken in bestehenden älteren 
Wohngebieten oder im Ortskern zu schließen. Zudem wird auch die Sanierung von älteren 
Bestandsgebäuden gefördert. 
 
Einzelheiten sind im Förderprogramm, welches auf der Internetseite 
(https://weitramsdorf.de/wirtschaft-verkehr-bauen/foerderprogramme/gemeindliches-
foerderprogramm/ ) abgelegt ist, nachzulesen.  
 
Das Programm wurde sehr gut angenommen und hat seinen Zweck mehr als erfüllt, was als 
sehr positiv angesehen werden kann.  
 
Da die Gemeinde Weitramsdorf ihre zukünftigen Ausgaben im Blick haben muss, jedoch das 
erfolgreiche Projekt nicht gänzlich abgeschafft werden sollte, wird empfohlen, die Förderung 
geringfügig zu reduzieren. Zudem muss festgestellt werden, dass eine Kalkulation der künftigen 
Ausgaben schwer möglich ist, weil die Anzahl der Anträge nicht vorhersehbar ist.  
 
Insgesamt haben wir bisher ca. 50 Anträge bewilligt, die Kosten in Höhe von insgesamt 
393.000,00 Euro verursachen.  
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Wie dargestellt steigen die Kosten stetig. Der Rückgang ab 2024 ist der Tatsache geschuldet, 
dass logischerweise die Anträge ab 2021 noch nicht berücksichtigt werden konnten.  
 
Aufgrund der Kostensteigerung sollte das Förderprogramm in § 4 entsprechend angepasst 
werden.  
 
Die Änderungsempfehlung der Verwaltung ist in rot hinterlegt.  
 
Auszug aus der gesamten Anlage „Förderprogramm für Investitionen im Innenbereich“: 
 
§ 4 Förderfähige Kosten 
 
(4) Die förderfähigen Gesamtbaukosten müssen mind. 75.000 € (50.000 €) betragen. Bei 
Vorsteuerabzugsberechtigung wird die entsprechende Nettosumme zu Grunde 
gelegt. 

 
(5) Für jedes Objekt (Grundstück bzw. wirtschaftliche Einheit), das durch Maßnahmen 
gemäß § 2 einer Nutzung zugeführt wird, wird ein Sockelbetrag von 5000,-- (7000,-- ) Euro gezahlt: 

 
(6) Bei eigen genutzten Wohngebäuden erhöht sich die Förderung um 500 (1000,--) EUR je 
Kind (bis zur Vollendung des 14. Lebensjahres) auf max. 7.000 EUR. (10.000,--) Die Erhöhung gilt für 
Kinder, die zum Zeitpunkt der Antragstellung lebend geboren sind oder 
innerhalb der ersten zwei (fünf) Jahre nach der Antragstellung geboren werden (Nachweis 
Geburtsurkunde), das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und im Haushalt der 
Grundstückseigentümer (Eltern) wohnen. Entsprechende Nachweise müssen 
vorgelegt werden. 
 
GR Max Kräußlich meldet sich zu Wort und stellt fest, dass die Fraktionen der Freien Wähler 
der Meinung sind, dass die Auflage des Förderprogramms im Jahr 2015 absolut richtig 
gewesen ist. Das Programm wurde sehr gut angenommen und es konnten mit Hilfe der 
Förderung viele Baulücken geschlossen werden. Die Fraktionen der Freien Wähler sind 
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deshalb geschlossen der Auffassung, dass weiterhin in die Innenentwicklung investiert werden 
muss. Aus diesem Grund sollte das Förderprogramm unverändert beibehalten werden. 
 
GR Treubert stimmt den Aussagen von GR Max Kräußlich im Großen und Ganzen zu. Er ist 
jedoch der Meinung, dass mit Blick auf die hohen Kosten und die Gemeindefinanzen 
Kürzungen der Fördergelder angebracht sind. GR Juck hält den Vorschlag der Verwaltung für 
sehr gut, da die Förderung lediglich gekürzt wird. Die Innenentwicklung wird weiterhin von der 
Gemeinde gefördert.  
 
GR Ulrich Kräußlich stellt fest, dass sowohl die Initiative Rodachtal als auch der Freistaat 
Bayern für eine starke Innenentwicklung stehen! Man müsse sich von dem Gedanken 
verabschieden, immer weitere Baugebiete auf der grünen Wiese auszuweisen und die 
Innenbereiche ausbluten zu lassen.  
 
GR Gunsenheimer ist der Auffassung, dass es sich bei dem Vorschlag der Verwaltung nicht um 
geringe Kürzungen handelt. Der Kinderbonus soll beispielsweise um 50 % reduziert werden. 
Für den Rest ist eine Kürzung von immerhin 30 % vorgesehen. Er erinnert daran, dass in 
Zukunft viel Geld in die Ortsmitte fließen muss. Die Privatpersonen müssen animiert werden, 
weiterhin in der Ortsmitte zu investieren. Aus diesem Grund ist eine Kürzung der Fördergelder 
das falsche Signal. Er spricht sich für die Beibehaltung des Programms in seiner jetzigen Form 
aus. 
 
Der Vorsitzende stellt fest, dass die Fördergelder alleine von der Gemeinde Weitramsdorf 
gezahlt werden. Die wirtschaftliche Lage wird sich in diesem und den kommenden Jahren wohl 
weiter verschlechtern. Aus diesem Grund sind Einsparungen bei den freiwilligen Leistungen 
bereits jetzt angezeigt. 
 
GR Dressel weist darauf hin, dass es in vielen anderen Gemeinden überhaupt kein 
vergleichbares Förderprogramm gibt. Bei einer Mindestinvestition von 75.000,00 € oder mehr ist 
eine Kürzung der gemeindlichen Förderung von 7.000 € auf 5.000 € kein entscheidender Grund 
für oder gegen die Durchführung der Maßnahme. Die Kürzungen sollten wie vorgeschlagen 
beschlossen werden. Die Gemeinde spart dadurch freiwillige Leistungen ein und gibt trotzdem 
das richtige Signal für Baumaßnahmen im Innenbereich. 
 
GR Gunsenheimer fragt nach, ob auch andere Kommunen aus der Initiative ihre Förderungen 
kürzen. Er plädiert dafür, den anderen Kommunen keine Wettbewerbsvorteile zu gewähren. 
 
Im Anschluss gibt es eine weitere, kurze Diskussion zu dem Thema, in der die bereits 
genannten Argumente nochmals ausgetauscht werden. Weiterhin wird vorgeschlagen, die 
Leute durch mehr Beratungsleistungen zu unterstützen. Im Anschluss daran stellt der 
Vorsitzende fest, dass er sich erkundigen wird, wie andere Gemeinden mit dem Thema 
umgehen. Bis dahin wird die Entscheidung in dieser Sache vertagt. Es wird kein Beschluss 
gefasst. 
 
Zurückgestellt  
 
 
 
TOP 8  Kriminalitätsstatistik 2020  

 
Der Vorsitzende informiert, dass aus der Kriminalstatistik für Coburg hervorgeht, dass die 
Sicherheitslage in Weitramsdorf sehr gut ist. Auch die Unfallstatistik fällt für das 
Gemeindegebiet der Gemeinde Weitramsdorf positiv aus. Er betont, dass das Leben im 
Vergleich zu anderen Orten und Regionen in Weitramsdorf sehr sicher ist. Die gesamte Statistik 
wird den Gemeinderatsmitgliedern im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt. 
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TOP 9  Sachstandsbericht zu öffentlichen Anfragen aus dem Gemeinderat  

 
Es liegen keine unbearbeiteten Anfragen aus vorhergehenden Gemeinderatssitzungen vor. 
 
  
 
 
 
TOP 10  Mitteilungen und Anfragen  

 
GR Treubert meldet sich zu Wort und lobt die Gemeinde-App! Aus seiner Sicht werden die 
Bürger mit dieser App sehr gut erreicht. Er selbst hat bereits von vielen Leuten ein positives 
Feedback zur App bekommen. Der Vorsitzende freut sich über das Lob und wird es auch an die 
Verwaltung weitergeben. 
 
GR Dressel teilt mit, dass die Kirchengemeinde Weitramsdorf im Amtsblatt dazu aufgerufen hat, 
im Kirchenwald zu helfen und Bäume auf Schadflächen zu pflanzen. Pia Dohles hat sich 
daraufhin gemeldet und angeboten, mit der Kindergruppe des OGV Neundorf mitzuhelfen. Da 
das Ausheben der Pflanzlöcher für die Kinder und deren Mütter zu schwer ist, haben sich einige 
Gemeinderatsmitglieder der DGN dazu bereit erklärt, ebenfalls zu helfen und diese Arbeiten zu 
übernehmen. GR Dressel betont energisch, dass es sich hierbei nicht um eine politische 
Veranstaltung gehandelt hat. Die DGN hat hier keine Plattform gesucht! Es gab einen 
Zeitungsbericht, der von der Kirchengemeinde und nicht von der DGN initiiert wurde. Da die 
Sache so viel Spaß gemacht hat, gab es sogar einen zweiten Termin, an dem noch mehr Leute 
teilgenommen haben, auch ohne Zeitung.  
 
GR M. Kräußlich fragt nach, was mit seinen Fragen ist, die er schriftlich gestellt hat. Der 
Vorsitzende stellt fest, dass er die Anfragen heute nicht beantworten wird. Die 22 Fragen zu 
verschiedensten Themen wurden ihm per E-Mail am vergangenen Freitag um 21:11 Uhr 
übersendet. Aus Zeitgründen könne man so viele, kurzfristig gestellte Fragen nicht 
beantworten. Des Weiteren werden einige Themen, die angesprochen werden, in den nächsten 
Sitzungen behandelt. Die Fragen können dann direkt an die zuständigen Fachleute (z.B. 
Planer) gestellt werden. Zudem bemängelt der Bürgermeister, dass keine der Fragen im Haupt- 
und Finanzausschuss, der zur Vorbereitung der Gemeinderatssitzung dient, gestellt wurde. Da 
aus dem Schreiben der Freien Wähler hervorgeht, dass die Fragen teilweise schon länger 
bestehen, hätte er das erwartet.  
 
Aus dem Gremium gibt es sehr viele Wortmeldungen, die die Übersendung von einer Vielzahl 
von Fragen so kurz vor der Sitzung und im gewählten Schreibstil für provokativ halten. Den 
Fraktionen der Freien Wähler wird unter anderem unterstellt, an einer konstruktiven 
Zusammenarbeit mit dem Bürgermeister und den anderen Fraktionen nicht interessiert zu sein. 
Es gehe den Freien Wählern nur darum, Themen für sich auszuschlachten. Man hätte dies 
auch bereits in der Vergangenheit beim Thema Vereinsförderung in der Pandemie sehen 
können. Weiterhin wird die Form der Fragestellung samt Fristsetzung angegriffen. Es sei 
kommunikativ sehr schlecht, Fristen zu setzen, gerade wenn sie so knapp bemessen sind. Man 
müsse solche Fragen im Rahmen eines vernünftigen, partnerschaftlichen Umgangstones 
stellen. Vertreter der Freien Wähler Fraktionen stellen fest, dass es normal und legitim ist, 
Fragen zu stellen. Man wollte dem Bürgermeister durch die schriftliche Zusendung mehr Zeit 
zur Beantwortung der Fragen geben. Eine Provokation sollten die Fragen auf keinen Fall sein. 
Vielmehr bräuchten die Gemeinderatsmitglieder Antworten auf konkrete Fragen zu 
verschiedenen Projekten. Vertreter der ÜPWG sehen das ähnlich. Es wird eine längere 
Diskussion zu dieser Sache geführt. 
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Die öffentliche Sitzung wird um 21:24 Uhr geschlossen. 
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